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 Veröffentlicht am 19.02.1992

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 85/14/0181 E 13. Mai 1986 RS 2

Stammrechtssatz

Bloße Wünsche und Vorstellungen der Betro9enen über eine bestimmte medizinische Betreuung sowie allgemein

gehaltene Befürchtungen bezüglich der vom Träger der gesetzlichen Krankenversicherung übernommenen

medizinischen Betreuung stellen noch keine triftigen medizinischen Gründe für Aufwendungen dar, welche die durch

die gesetzliche Krankenversicherung gedeckten Kosten übersteigen. Die triftigen medizinischen Gründe müssen

vielmehr in feststehenden oder sich konkret abzeichnenden, ernsthaften gesundheitlichen Nachteilen bestehen,

welche ohne die mit höheren Kosten verbundene medizinische Betreuung eintreten würden.
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